
AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRÄTES

DES KANTONS SOLOTHURN

VOM

15. September 1972 Nr. 4990

Die Einwohn~ ~einde Lau ersdorf unterbreitet dem Regierungs—

rat eine~
~ umfassend die Pläne im Massstab 1 : 2t500/l : lt000,

zur Genehmigung.

Die Gemeinde besitzt bereits einen rechtsgültigen Zonenplan,
welcher mit R.R.B. Nr. 1154 vom 26, Februar 1963 genehmigt
wurde. Die Ortsplanung befindet sich in Revision. Aufgrund der
vorgesehenen Transjurastrasse, welche parallel südlich der
Dünnern verläuft, und mit Rücksicht darauf, dass gemäss heutigem
Plan zwischen der rechtsgültigen Zonenausscheidung und dem
Dünnernlauf nur ein schmaler Landstreifen besteht, der land
wirtschaftlich schlecht. genützt. werden kann, ist man zum
Schluss,e gekommer~., das Baugebiet bis an den Dünnernkanal einzu—
zonen

Vorgesehen ist eine nic~Iit stör~nde industriezone westlich der
Grundwasserschutzzone und eine~Wohnzone.von~,2 — :4 G~schossen
östlich davon,.Diese Bauzonenerweiterung kann als Arrondierung
des bestehenden Bauge1~ietesangesehen werden, .Im:weitern ist
noch zu bemerken, dass das Gebiet innerhalb des GKP—Perimeters
der G~meinde liegt uaid ~omit d~er Einzonung nichts im Wege steht.

Die öffentliche Auflage erfolgte inder Zeit vom 30. April
bis 29. Mai 1971. Wähx~end dieser Zeit wurden insgesamt 6 Ein—
sprachen eingereicht, welche der Gemeinderat am 11, November
1971 auf gütlichem Weg~ er1edi~en konnte,

An der Gemeindeversammlung vom 31. Januar 1972 wurde der Er
weiterung des Zonenplanes iflf Geh~i~t 11Rumi, Bünten, Zelgli‘~,
die Genehmigung erteilt,. .

Formell wurde das Verfahren richtig durchgeführt.
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Materiell sind noch folgende Bemerkungen anzubringen:

Da in der Gemeinde Laupersdorf die Zonenplanauflage vor der

Auflage der Schutzzone und des SchutzzonenreglerfienteS erfolgt,

$nd folgenden Punkten Beachtung zu schenken:

1. Für die GrundwasserschutZzonefl 1 + II besteht ein ge

nerelles Bauverbot.

2. In d~rIone~ 111, im Industriegebiet, dürfen nur gewerbliche

und industrielle Betriebe bewilligt werden, di~ grundwasser—
~ä~ende Stoffe weder verwenden noch erzeupen

E~ liegt zudem im Interesse der Gemeinde, auch westlich des D( t‘—

baches keine grundwassergefährdenden Ind~ustrien zu bewilligen,

d~. diese Zone zum allgemeinen Grundwasserschutzgebiet gehört;

andernfalls müsste unbedingt ein Versickerungs~chutz vorge

schrieben werd~n.

Es wird;
beschlossen:

Die Erweiterung des Zon~nplanesim Gebiet “Rumi~ BUnten,

Zelgli~, wird genehmigt. Die Genehmigung umfasst die Pläne

Massstab 1 : 2t500/l : l~OOO,

2. Di~ Gemeinde wird verhalten, über ~as Gebiet der Schutzzore

beim Piimpwerk der Gemeinde~asservex~sorgung ein spezielles

Planverfahren durchzuführen.

3. Bereits bestehende Pläne verlieren ihre Rechtskraft, soweit
sie mit dem vorstehenden in Widerspruch stehen.

4. Die Gemeinde wird verhalten, dem ~mt für Raumplanung noch

je 4 auf Leinwand aufgezogene Pläne, versehen mit dem Ge—

nebmigungsvermerk der Gemeinde, zuzustellen,

Genehmigungsgebühr Fr. 50,——

Publikationskosten Fr.16,—— (StaatskanzleiNr.SlS ) NW

Fr. 66.~ Der Staatsschreiber
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Bau-Departement (3)

Kant, Hochbauamt (2)

Kante Tiefbauamt (2)

Kant, Amt für VTasserwirtschaft (2) z,Hd, v, Hrn. Dr, T. Bloch

Jur. Sekretär des Bau—Departementes

Amt für Raumplanung (2)~

Kreisbauamt II, Olten,~

Sekretariat der Katasterschatzung ~t~eleiaPlan
~nsäter2

Amtschreiberei Balsthal j~Plfolent!~LL~1

Kant, Finanzverwaltung (2)

Ammannamt der Einwohnergemeinde Laupersdorf

Baukommission der Einwohnergemeinde Laupersdorf ~~el~.Pl~n

Ingenieurbüro Bernasconi, Schubiger, Beer, Hauptstrasse 22,
Biberist

Amtsblatt: Publikation Ziff, 1 des Dispositivs




